
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
11

1 
13

0
A

1
*EP001111130A1*
(11) EP 1 111 130 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
27.06.2001 Patentblatt 2001/26

(21) Anmeldenummer: 00127607.0

(22) Anmeldetag: 16.12.2000

(51) Int Cl.7: E01B 9/38

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 24.12.1999 DE 19962939
27.01.2000 DE 20001493 U

(71) Anmelder: RST Rail Systems and Technologies
GmbH
39179 Magdeburg-Barleben (DE)

(72) Erfinder: Gärlich, Dr.-Ing. habil Hermann
39175 Gerwisch (DE)

(74) Vertreter: Hilleringmann, Jochen, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
von Kreisler-Selting-Werner,
Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus)
50667 Köln (DE)

(54) Schienenbefestigung

(57) Die Vorrichtung zur Befestigung einer Schiene
auf einem zumindest an einer Seite der zu befestigen-
den Schienen eine aufragende Anlagefläche aufwei-
senden Untergrund ist mit einer Rippenplatte (32) ver-
sehen, die auf ihrer Oberseite (37) zwei zueinander par-
allele Rippen (38) zur Bildung eines Aufnahmeraums
(40) für einen Schienenfuß (42) aufweist und die mit ei-
nem der Anlagefläche (30) zugewandten Anlagerand-
abschnitt (34) versehen ist. Ferner weist die Vorrichtung
mindestens eine Zwischenplatte (52,54) zur Anordnung
zwischen der Unterseite (51) der Rippenplatte (32) und
dem Untergrund (14) und ein Distanzelement (36) zum
Umgreifen der Rippenplatte (32) längs deren Anlage-
randabschnitts (34) auf, wobei das Distanzelement (36)
im wesentlichen C-förmig ausgebildet ist und einen Ba-
sisabschnitt (72) zur Anordnung in dem Zwischenraum
zwischen dem Anlagerandabschnitt (34) der Rippen-
platte (32) und der Anlagefläche (30) des Untergrundes
(14) und zwei zur gleichen Seite vom Basisabschnitt
(72) abstehende Schenkelabschnitte (74,76) aufweist,
von denen der obere Schenkelabschnitt (74) über die
Oberseite (37) der Rippenplatte (32) ragt und der untere
Schenkelabschnitt (76) unterhalb der Unterseite (51)
der Rippenplatte (32) angeordnet ist. Die Vorrichtung
weist ferner mindestens ein mit dem Untergrund (14)
verbindbares Niederhalteelement (62) zum Verhindern
eines Abhebens der Rippenplatte (32) und der minde-
stens einen Zwischenplatte (52,54) von dem Unter-
grund (14) auf. Das Distanzelement (36) ist durch eine
Formschlussverbindung mit der Rippenplatte (32) und/
oder dem Niederhalteelement und/oder Teilen davon
zur Verhinderung eine ungewollten Bewegung des Di-

stanzelements (36) in dessen Längserstreckung gesi-
chert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
festigung einer Schiene auf einem Untergrund, der zu-
mindest an einer Seite der zu befestigenden Schiene
eine aufragende Anlagefläche aufweist.
[0002] Eine solche Schienenbefestigung ist beispiels-
weise aus WO-A-98/32923 bekannt. Diese Schienen-
befestigung weist eine Rippenplatte auf, die auf der
Oberseite mit zwei zueinander parallelen rippenförmi-
gen Erhöhungen versehen ist, zwischen denen der Fuß
einer Schiene aufgenommen wird. Mittels Spannklem-
men wird der Schienenfuß auf der Rippenplatte gehal-
ten. Unterhalb der Rippenplatte befinden sich ein oder
mehrere Zwischenplatten, von denen eine oder mehre-
re zur Schwingungsdämpfung vorgesehen ist/sind.
Durch die Rippenplatte und die Zwischenplatten hin-
durch erstrecken sich ein oder mehrere Niederhalte-
elemente zur Befestigung der Rippenplatte am Unter-
grund und/oder zur Aufnahme von Horizontalkräften,
die in Richtung des Spurkranzes des Rades auf die
Schiene einwirken. Diese zum Innern des Gleises ge-
richteten Horizontalkräfte werden nachfolgend auch mit
"Horizontalkräfte nach gleisinnen" bezeichnet. Demge-
genüber werden bei der bekannten Schienenbefesti-
gung Horizontalkräfte nach Gleisaußen, also diejenigen
Kräfte, die beispielsweise beim Anlaufen des Spurkran-
zes gegen die Schiene auf diese einwirken, durch eine
Überhöhung des Untergrundes aufgefangen, an der die
Rippenplatte mit ihrem Außenrand anliegt. Zwischen
dem Außenrand der Rippenplatte und der Überhöhung
ist ein Distanzelement aus Kunststoff angeordnet, das
C-förmig um den Außenrand der Rippenplatte herum-
greift, angeordnet. Dieses Distanzelement weist einen
Basisabschnitt auf, der im Zwischenraum zwischen der
Anlagefläche des Untergrundes und dem dieser Anla-
gefläche zugewandten Anlagerandabschnitt der Rip-
penplatte angeordnet ist. Von dem Basisabschnitt aus
erstrecken sich zu ein und derselben Seite des Basis-
abschnitts ein oberer und ein unterer Schenkelab-
schnitt, die im wesentlichen parallel zueinander verlau-
fen, wobei der obere Schenkelabschnitt die Oberseite
der Rippenplatte und der untere Schenkelabschnitt die
Unterseite der Rippenplatte übergreift.
[0003] Eine Schienenbefestigung mit beidseitig der
Rippenplatte angeordneten aufragenden Anlageflä-
chen des Untergrundes ist aus DE 298 15 364 U1 be-
kannt.
[0004] Bei beiden vorbekannten Schienenbefestigun-
gen umgreift das Distanzelement die Rippenplatte mit
Spiel. Mit anderen Worten ist der Abstand zwischen den
beiden Schenkelabschnitten größer als die Dicke der
Rippenplatte im Bereich ihres betreffenden Anlagerand-
abschnitts. Beim Überfahren der Schienenbefestigung
mit einem Schienenfahrzeug kommt es infolge der Be-
lastungen zu Auf- und Abbewegungen der Rippenplat-
te, da sich die darunter befindlichen Zwischenplatten
elastisch verformen. Da die Rippenplatte das oder die

Distanzelemente berührt, wird bzw. werden auch Kräfte
auf das bzw. die Distanzelemente ausgeübt. Diese Kräf-
te können zu einer Verschiebung des bzw. der Distan-
zelemente in Längsrichtung führen. Für die einwand-
freie Funktion der Schienenbefestigung ist es notwen-
dig, wenn das bzw. die Distanzelemente stets lagegen-
au angeordnet sind, und zwar auch dann, wenn auf die
Distanzelemente in Längserstreckung Kräfte wirken.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
ne Schienenbefestigung zu schaffen, bei der auf einfa-
che Art und Weise das zwischen der Rippenplatte und
der aufragenden Anlagefläche des Untergrundes ange-
ordnete Distanzelement auch bezüglich seiner Längs-
erstreckung in einer lagegenauen Position verbleibt und
gesichert ist.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung eine Vorrichtung zur Befestigung einer Schiene
auf einem zumindest an einer Seite zu befestigenden
Schiene eine aufragende Anlagefläche aufweisenden
Untergrund vorgeschlagen, wobei die Vorrichtung ver-
sehen ist mit

- einer Rippenplatte, die auf ihrer Oberseite zwei zu-
einander parallele Rippen zur Bildung eines Auf-
nahmeraums für einen Schienenfuß aufweist und
die mit einem der Anlagefläche zugewandten Anla-
gerandabschnitt versehen ist,

- mindestens einer Zwischenplatte zur Anordnung
zwischen der Unterseite der Rippenplatte und dem
Untergrund,

- einem Distanzelement zum Umgreifen der Rippen-
platte längs deren Anlagerandabschnitts, wobei
das Distanzelement im wesentlichen C-förmig aus-
gebildet ist und einen Basisabschnitt zur Anord-
nung in dem Zwischenraum zwischen dem Anlage-
randabschnitt der Rippenplatte und der Anlageflä-
che des Untergrundes und zwei zur gleichen Seite
vom Basisabschnitt abstehende Schenkelabschnit-
te aufweist, von denen der obere Schenkelab-
schnitt über die Oberseite der Rippenplatte ragt und
der untere Schenkelabschnitt unterhalb der Unter-
seite der Rippenplatte angeordnet ist, und

- mindestens einem mit dem Untergrund verbindba-
ren Niederhalteelement zum Verhindern eines Ab-
hebens der Rippenplatte und der mindestens einen
Zwischenplatte von dem Untergrund.

[0007] Erfindungsgemäß ist bei dieser Schienenbefe-
stigungsvorrichtung vorgesehen, dass das Distanzele-
ment durch eine Formschlussverbindung mit der Rip-
penplatte und/oder dem Niederhalteelement und/oder
Teilen davon zur Verhinderung eine ungewollten Bewe-
gung des Distanzelements in dessen Längserstreckung
gesichert ist.
[0008] Nach der Erfindung wird das Distanzelement
also durch eine Formschlussverbindung mit der Rippen-
platte und/oder mit dem Niederhalteelement, das nahe
dem Distanzelement angeordnet ist, gegen eine unge-
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wollte Bewegung in Längserstreckung gesichert. Zur Si-
cherung des Distanzelements werden also Elemente
der Schienenbefestigung verwendet. Separate Siche-
rungselemente sind also nicht erforderlich. Damit lässt
sich die erfindungsgemäß vorgesehene Längsverschie-
bungssicherung des Distanzelements kostengünstig
herstellen und damit auch kostengünstig montieren.
[0009] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das Distanzelement mit mindestens
einer Kragenbuchse zusammenwirkt und mit dieser
bzw. diesen die Formschlussverbindung eingeht. Die
Kragenbuchse ist bei Ausbildung des Niederhalte-
elements in Form eines im Untergrund verankerten und
sich durch die Zwischenplatten und die Rippenplatte er-
streckenden Gewindebolzens mit Schraubenmutter ein
bei Schienenbefestigungen übliches Element. Die Kra-
genbuchse weist einen Ringabschnitt auf, der nach Art
einer Hülse den Gewindebolzen umgibt. Von diesem
Ringabschnitt steht radial auswärts gerichtet ein
Flanschabschnitt ab, der sich entlang des Randes der
Durchgangsöffnung der Rippenplatte auf deren Ober-
seite abstützt. Dieser Ringflansch taucht in eine Rand-
ausnehmung ein, die am freien Ende des oberen
Schenkelabschnitts des Distanzelements ausgebildet
ist. Die Form dieser Randausnehmung ist zweckmäßi-
gerweise rund, wobei der Radius dem Außenradius des
Flanschabschnitts der Kragenbuchse entspricht, d.h.
identisch zu diesem oder geringfügig größer als dieser
ist. Dadurch, dass der Ringflansch in die Randausneh-
mung des Distanzelements eintaucht und die Kragen-
buchse an der Rippenplatte unbeweglich angeordnet
ist, bildet der Ringflansch einen Anschlag, der eine
Längsverschiebung des Distanzelements begrenzt.
Durch dieses Ineinandergreifen von Kragenbuchse und
Distanzelement wird also auf einfache Weise die Form-
schlussverbindung zur Sicherung des Distanzelements
gegen ungewollte Längsverschiebungen realisiert.
[0010] Die beiden Schenkelabschnitte des Distanz-
elements können gleiche oder unterschiedliche Breite
aufweisen. Der obere Schenkelabschnitt ist dabei vor-
teilhafterweise breiter als der untere, ragt also weiter
über die Oberseite der Rippenplatte als der untere
Schenkel über die Unterseite der Rippenplatte. Sofern
im Bereich der Anlagerandabschnitte der Rippenplatte
jeweils mehr als ein Niederhalteelement vorgesehen ist,
weist der obere Schenkelabschnitt des Distanzele-
ments für die diesen Niederhalteelementen zugeordne-
ten Kragenbuchsen jeweils eine Randausnehmung auf.
Das Distanzelement selbst besteht zweckmäßigerwei-
se aus einem Kunststoffmaterial und wird als Kunststoff-
Spritzgussteil oder als Extrusionsteil mit anschließen-
der Bearbeitung des oberen Schenkelabschnitts zur
Ausbildung der Randausnehmung bzw. Randausneh-
mungen gefertigt.
[0011] Das Distanzelement der erfindungsgemäßen
Schienenbefestigungsvorrichtung ist bei Untergründen
mit lediglich einer aufragenden Anlagefläche oder bei
Untergründen beidseitig der Rippenplatte vorgesehe-

nen Anlageflächen einsetzbar. Durch die oberen und
unteren Schenkelabschnitte ist das Distanzelement be-
züglich Bewegungen in Dickenerstreckung der Rippen-
platte gesichert. Ungewollte Längsverschiebungen des
Distanzelements werden durch die erfindungsgemäße
Formschlussverbindung mit der Rippenplatte und/oder
dem Niederhalteelement bzw. den Niederhalteelemen-
ten und/oder Teilen von beiden unterbunden. Quer zur
Längserstreckung des Distanzelements gerichtete Be-
wegungen des Distanzelements sind ebenfalls nicht
möglich, da das Distanzelement einerseits an der Rip-
penplatten und andererseits an der Anlagefläche des
Untergrundes anliegend angeordnet ist. Damit ist ins-
gesamt eine Schienenbefestigung mit einem Distanz-
element gegeben, das bezüglich sämtlicher seiner Frei-
heitsgrade gegen Bewegungen über ein tolerierbares
Maß hinaus gesichert ist.
[0012] Was die in Dickenerstreckung der Rippenplat-
te gerichteten Bewegungen des Distanzelements anbe-
langt, so ist zu sagen, dass die Rippenplatte mit gerin-
gem Spiel an ihrer Ober- und ihrer Unterseite von dem
Distanzelement umgriffen ist. Ferner ist zu beachten,
dass die Materialpaarungen Rippenplatte und Distanz-
element einerseits sowie Distanzelement und Unter-
grund andererseits derart gewählt sind, dass die Rei-
bung zwischen der Rippenplatte und dem Distanzele-
ment geringer ist als die Reibung zwischen dem Distan-
zelement und dem Untergrund. Nachdem auch die An-
lagefläche aus dem Material des Untergrundes besteht,
führen Auf- und Abbewegungen der Rippenplatte, die
geringer sind als die Zwischenräume ober- und unter-
halb der Rippenplatte bis zu den Schenkelabschnitten
des Distanzelements, nicht zu Auf- und Abbewegungen
des Distanzelements. Erst wenn die Bewegungen der
Rippenplatte in Richtung ihrer Dickenerstreckung so
groß sind, dass die Rippenplatte an einem der Schen-
kelabschnitte anschlägt, wird das Distanzelement sozu-
sagen von der Rippenplatte mitgenommen. Da dies
aber eher als die Ausnahme anzusehen ist, kann also
gesagt werden, dass das erfindungsgemäße Distanz-
element bei auf normale Belastungen der Rippenplatte
zurückzuführenden Bewegungen der Rippenplatte in
seiner einmal eingenommenen Position verharrt, was,
wie vorstehend beschrieben, bezüglich Bewegungen in
Dickenerstreckung der Rippenplatte durch die zuvor be-
schriebene Reibungskraftgegebenheiten und bezüglich
Längsverschiebungen durch die erfindungsgemäße
Formschlussverbindung sichergestellt ist.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung, die auch ohne die Formschlussverbin-
dung für das Distanzelement realisierbar ist, ist vorge-
sehen,

- dass die Rippenplatte, die mindestens eine Zwi-
schenplatte und der Untergrund aus solchen Mate-
rialien bestehen und/oder derartige Ausgestaltun-
gen ihrer einander berührenden Oberflächen auf-
weisen, dass auf die Schiene in Richtung ihrer dem
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Spurkranz eines lediglich einen einzigen Spurkranz
aufweisenden Rades zugewandten Innenseite wir-
kende Kräfte durch Reibschluss zwischen der Rip-
penplatte und der mindestens einen Zwischenplat-
te sowie zwischen dieser und dem Untergrund auf-
nehmbar sind.

[0014] Nach dieser Weiterbildung der Erfindung ist
sinngemäß vorgesehen, die nach Gleisinnen gerichte-
ten Horizontalkräfte über Reibung in die Unterkonstruk-
tion zu übertragen. Bei der Unterkonstruktion im Sinne
der Erfindung handelt es sich im übrigen insbesondere
um eine Betonkonstruktion, die als feste Fahrbahn, als
Direktmontage auf Tragplatten, als Betonschwelle, ins-
besondere in einer festen Fahrbahn einbetoniert, oder
als Betonfertigteil, wie beispielsweise Halbschwellen,
oder lediglich als Stützpunkt ausgebildet ist.
[0015] Bei der Schienenbefestigung gemäß der obi-
gen Weiterbildung der Erfindung wird die Erkenntnis
ausgenutzt, dass die unter der Rippenplatte angeord-
neten elastischen und starren Kunststoffplatten unter-
einander sowie gegenüber der Rippenplatte und der
Unterkonstruktion (insbesondere Betonkonstruktion)
Reibungswerte aufweisen, die um ein Mehrfaches hö-
her sind als der Reibungskoeffizient zwischen Rad und
Schiene. Die über die Schienenbefestigung nach Glei-
sinnen aufzunehmenden Horizontalkräfte aus dem
Rad-Schiene-System nehmen Werte an, die dem Pro-
dukt aus vertikaler Radlast und dem Reibungskoeffizi-
enten zwischen Rad und Schiene entsprechen. Dieser
Reibungskoeffizient zwischen Rad und Schiene, also
zwischen Stahl und Stahl, wird bei einer Oberflächen-
qualität, wie sie zwischen Rad und Schiene ansteht, mit
0,20 bis 0,25 angenommen. Bei der Bemessung von
Bremswegen für Schienenfahrzeuge wird ein Minimal-
wert von 0,10 bis 0,12 angesetzt. Die Reibungskoeffizi-
enten zwischen Stahl und den unter der Schiene bzw.
der Rippenplatte zum Einsatz gelangenden Kunststoffe
betragen in allen Paarungen der im Regelfall eingesetz-
ten Materialien 0,55 bis 0,70. Gleichermaßen liegen die-
se Werte für Materialpaarungen der Kunststoffe und Be-
ton (Unterkonstruktion) sowie zwischen den Kunststof-
fen untereinander über 0,55. Daher kann unter einer
Schienenbefestigung mit untergelegten Kunststoffplat-
ten eine Horizontalkraft nach Gleisinnen über Reibung
abgetragen werden, die weit größer ist als die von dem
Rad-Schiene-System nach Gleisinnen aufgebrachten
Horizontalkräfte. Die Tatsache, dass die Reibungskoef-
fizienten der Materialpaarungen unter der Schienenbe-
festigung im allgemeinen doppelt so groß sind wie der
Reibungskoeffizient zwischen Stahl und Stahl, gewähr-
leistet in allen Belastungsbedingungen eine horizontale
Lastabtragung nach Gleisinnen mit mindestens zweifa-
cher Sicherheit.
[0016] Das vorstehend beschriebene Konzept der
Horizontalkraft-Aufnahme durch Reibschluss ist leider
nach Gleisaußen nicht anwendbar, da die Horizontal-
kräfte nach Gleisaußen wegen des Anschlages des Ra-

des mit dessen Spurkranz gegen die Schiene wesent-
lich größer sind. Nach Gleisaußen müssen daher die
Kräfte durch formschlüssige Verbindung der Schienen-
befestigung mit der Unterkonstruktion aufgefangen wer-
den. Dies geschieht bei der erfindungsgemäßen Schie-
nenbefestigung zweckmäßigerweise durch eine außen-
seitig angeordnete Überhöhung der Unterkonstruktion
(aufragende Anlagefläche), gegen die der Außenrand
der Rippenplatte entweder direkt oder über ein Distanz-
stück indirekt anliegt. Eine Alternative zu dieser Art der
formschlüssigen Verbindung von Rippenplatte mit der
Unterkonstruktion besteht in der Verwendung von Be-
festigungselementen wie Schwellen- bzw. Bundschwel-
lenschrauben mit Kragenbuchsen, die in Kraftrichtung
nach Gleisaußen formschlüssig an Löchern in der Rip-
penplatte anliegen.
[0017] Bei der Kraftaufnahme der Schienenbefesti-
gung nach Gleisaußen durch Anlage des außenliegen-
den Rippenplattenrandes an einer Vertikalfläche der
Unterkonstruktion (Überhöhung der Unterkonstruktion)
können die Befestigungselemente der Schienenbefesti-
gung sowohl nach Gleisinnen als auch nach Gleisaußen
weniger aufwendig ausgeführt werden. Diese Befesti-
gungselemente übernehmen lediglich noch die Funkti-
on der Niederhaltung der Rippenplatte, wobei die Rip-
penplatte mit einer gewissen Mindestspannung gegen
die unter ihr angeordneten Kunststoffplatten (Zwischen-
bzw. Höhenausgleichsplatten) gespannt gehalten ist.
Dies ist insofern von Vorteil, als auch dann, wenn die
Schienenbefestigung nicht durch ein Schienenfahrzeug
vertikal belastet ist, die zu ihrer Lagesicherung erforder-
liche Reibungskraft durch Anpressen der Rippenplatte
gegen die Zwischen- bzw. Höhenausgleichsplatten er-
zeugt wird.
[0018] Mit der Schienenbefestigung gemäß der vor-
stehend beschriebenen Ausgestaltung werden nicht nur
Kräfte nach Gleisinnen durch Reibung abgetragen, son-
dern auch in Richtung des Verlaufs der Schiene auftre-
tende Kräfte infolge des Reibschlusses aufgefangen.
[0019] Mit der Schienenbefestigung gemäß der vor-
stehend beschriebenen Ausbildung werden somit nach
Gleisinnen auftretende Horizontalkräfte durch Reibung
abgetragen. Dies ist ein gänzlich neuer Ansatz, Schie-
nenbefestigungen auszulegen, der den Vorteil mit sich
bringt, dass die Befestigungselemente der Schienenbe-
festigung nach Gleisinnen weniger aufwendig ausge-
führt werden müssen. Die auf der Innenseite der Schie-
nen angeordneten Befestigungsteile der Schienenbefe-
stigung können danach auf niederhaltende Teile be-
schränkt werden. Gleisinnen sind also keine Befesti-
gungs-Bauteile mehr erforderlich, die Horizontalkräfte
in die Unterkonstruktion ableiten müssen. Die Befesti-
gungselemente, wie Spannklemmen, Schwellen-
schrauben, Federelemente u.dgl. sollten derart dimen-
sioniert und vorgespannt sein, dass die Schienenbefe-
stigung auch ohne Belastungen durch ein Rad mit der
zur Kraftübertragung erforderlichen Reibkraft auf die
Unterkonstruktion gepresst ist. Die zur Überwindung
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von Durchschubwiderstand und in Gleisbögen bei nied-
rigen Temperaturen anstehenden Horizontalkräfte kön-
nen so auch bei einer unbelasteten Schiene durch Rei-
bung abgetragen werden.
[0020] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den übrigen Unteransprü-
chen.
[0021] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert. Im einzelnen zeigen:

Fig. 1 eine Querschnittsansicht durch eine als feste
Fahrbahn ausgebildete Unterkonstruktion mit
darauf angeordneten Schienenbefestigun-
gen und angedeuteten Spurkranz-Rädern,
die auf den so befestigten Schienen abrollen,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Schienenbefestigung
in der rechten Hälfte der Fig. 1 in vergrößer-
tem Maßstab,

Fig. 3 eine Schnittansicht der Schienenbefestigung
entlang der Linie III-III der Draufsicht gemäß
Fig. 2 und

Fig. 4 eine alternative Ausgestaltung einer Rippen-
platten, wie sie beispielsweise bei der Schie-
nenbefestigung gemäß den Fign. 1 bis 2 Ver-
wendung finden kann.

[0022] In Fig. 1 ist im Querschnitt die Befestigung für
ein Gleis 10 auf einer festen Fahrbahn 12 dargestellt,
die als Betonplatte 14 ausgeführt ist. Die Gleisbefesti-
gung umfasst jeweils eine Schienenbefestigung 16 für
beide Schienen 18. Auf den Schienen 18 wirken beim
Überfahren durch ein Schienenfahrzeug (angedeutet
durch die Räder 20 mit Spurkranz 22) neben vertikalen
Anpresskräften auch Horizontalkräfte ein, auf die und
insbesondere auf deren Abtragung in den Schienenbe-
festigungen 16 nachfolgend eingegangen werden wird.
[0023] Bei der Schienenbefestigung 16, die in den
Fign. 2 und 3 in vergrößertem Maßstab in Draufsicht und
im Querschnitt dargestellt sind, werden die vorstehend
genannten Horizontalkräfte nach Gleisaußen (s. Pfeil
24) durch formschlüssige Verbindung der Schienenbe-
festigung mit der Betonplatte 14 und nach Gleisinnen
(s. Pfeile 26) durch Reibung aufgenommen. Der Form-
schluss nach Gleisaußen erfolgt durch außenseitig an-
geordnete überhöhte Ränder 28 der Betonplatte 14, die
einander zugewandte innenliegende Vertikal-Anlageflä-
chen 30 für die Schienenbefestigungen 16 aufweisen.
Die Schienenbefestigung 16 weist zu diesem Zweck ei-
ne Rippenplatte 32 aus Stahl auf, die mit ihrem außen-
liegenden Anlagerandabschnitt 34 über ein Kunststoff-
Distanzelement 36 an der Anlagefläche 30 anliegt. Auf
dieses Distanzelement 36 wird weiter unten noch näher
eingegangen werden.
[0024] Die Rippenplatte 32 weist an ihrer Oberseite
37 zwei parallel zueinander verlaufende rippenartige

Vorsprünge 38 auf, zwischen denen sich ein Aufnahme-
raum 40 zur Aufnahme des Fußes 42 der Schiene 18
bildet. Unterhalb des Fußes 42 befindet sich zwischen
der Schiene 18 und der Rippenplatte 32 eine Kunststoff-
Zwischenplatte 44. Im an der Rippenplatte 32 befestig-
ten Zustand ragt die Schiene 18 mit ihrem Schienenkopf
46 nach oben von der Schienenbefestigung 16 hoch;
die Schiene 18 ist dabei mittels Spann-Federklemmen
48, die mit Hilfe von Spannschrauben 50 gegen den
Schienenfuß 42 gespannt werden, auf der Rippenplatte
32 befestigt.
[0025] Mit ihrer Unterseite 51 liegt die Rippenplatte
32 auf einer ersten Zwischenplatte 52 aus einem elasti-
schen Kunststoffmaterial auf Basis eines Polyester-Ela-
stomers, wie beispielsweise Hytrel (eingetragene Mar-
ke) auf. Diese Zwischenplatte 52 dient der Dämpfung
von auf die Schiene 18 beim Überfahren einwirkenden
Vibrationen und Schwingungen. Zur Anpassung der Hö-
he der Rippenplatte 32 oberhalb der Betonplatte 14 die-
nen ein oder mehrere Höhenausgleichsplatten 54 aus
einem vergleichsweise harten Kunststoff, wie beispiels-
weise EVA; in dem hier gezeigten Beispiel der Schie-
nenbefestigung 16 sind zwei derartige Höhenaus-
gleichsplatten 54 dargestellt. Durch die Rippenplatte 32
und die unter ihr angeordneten Zwischen- und Aus-
gleichsplatten 52,54 hindurch erstrecken sich im einge-
bauten Zustand miteinander fluchtende Durchgangslö-
cher 56,58,60, durch die zwei Bundschwellenschrau-
ben 62 verlaufen, die mittels Kragenbuchsen 64 sich auf
der Oberseite der Rippenplatte 32 abstützen. Zwischen
den Kragenbuchsen 64 und den Bundschwellenschrau-
ben 62 sind Schraubenmuttern 66 mit Schraubendruck-
federn 68 in bekannter Weise angeordnet.
[0026] Zu erkennen ist, dass die Durchgangslöcher
56-60 und insbesondere die Durchgangslöcher 56 in
der Rippenplatte 32 als quer zur Erstreckung der Schie-
ne 18 verlaufende Langlöcher ausgebildet sind. Daher
können auf die Schienenbefestigung 16 einwirkende
Horizontalkräfte nicht über die Kragenbuchsen 64 in die
Bundschwellenschrauben 62 eingeleitet und abgetra-
gen werden. Bei der hier beschriebenen Schienenbefe-
stigung 16 erfolgt vielmehr die Aufnahme von nach
Gleisaußen (Pfeil 24) gerichteten Horizontalkräfte durch
den Formschluss infolge der Anlage des außenliegen-
den Rippenplattenrandes 34 an der Anlagefläche 30
des Vorsprungs 28 der Betonplatte 14, während nach
Gleisinnen (Pfeil 26) gerichtete Horizontalkräfte einzig
und allein durch Reibschluss der Rippenplatte 32 mit
den darunter befindlichen Zwischen bzw. Höhenaus-
gleichsplatten 52,54 und der Betonplatte 14 aufgenom-
men werden.
[0027] Wenn man sich einmal vor Augen führt, welche
Horizontalkräfte nach Gleisinnen auf die Schiene 18
einwirken können, so stellt man fest, dass diese Hori-
zontalkräfte durch den Reibungskoeffizienten zwischen
dem Spurkranz-Rad 20 und der Schiene 18 bestimmt
sind. Die Schiene 18 und das Rad 20 bestehen im Re-
gelfall aus Stahl; bei den für ein Rad-Schiene-System
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geforderten Oberflächenqualitäten stellt sich damit ein
Reibungskoeffizient von 0,20 bis 0,25 ein. Durch ent-
sprechende Wahl der Materialien für die Rippenplatte
32 (im Regelfall aus Stahl) und die Zwischen- und Hö-
henausgleichsplatten 52,54 (im allgemeinen aus unter-
schiedlichen Kunststoffen) ist es möglich, auf Größen
für die Reibungskoeffizienten der Materialpaarungen zu
kommen, die höher sind als der Reibungskoeffizient
zwischen Stahl und Stahl. Die heutzutage bei Schienen-
befestigungen auf festen Fahrbahnen eingesetzten Ma-
terialien für die elastische Zwischenplatte 52 (im Regel-
fall geschäumtes Hytrel) und für die Höhenausgleichs-
platten 54 (im allgemeinen harter Kunststoff wie EVA)
führen zu Reibungskoeffizienten, die in allen Witte-
rungs- und Betriebszuständen (Temperatur und Feuch-
tigkeit) der Schienenbefestigung 16 größer sind als der
Reibungskoeffizient zwischen Rad und Schiene. So hat
sich durch Versuche ergeben, dass der Reibungskoef-
fizient zwischen der Rippenplatte 32 aus Stahl und der
elastischen Zwischenplatte 52 aus geschäumten Hytrel
etwa 0,70 beträgt, während der Reibungskoeffizient
zwischen der elastischen Zwischenplatte 52 und den
Höhenausgleichsplatten 54 größer als 0,40 ist. Der Rei-
bungskoeffizient der Höhenausgleichsplatten 54 unter-
einander beträgt etwa 0,50, während der Reibungsko-
effizient zwischen den Höhenausgleichsplatten 54 und
der Betonplatte 14 bei > 0,40 liegt. Damit aber ist der
Reibungskoeffizient der Materialpaarungen zwischen
der Rippenplatte 32 und der Betonplatte 14 etwa min-
destens doppelt so groß wie der Reibungskoeffizient
zwischen Rad und Schiene. Es ist also möglich, die
nach Gleisinnen gerichteten Horizontalkräfte einzig und
allein durch Reibschluss aufzufangen.
[0028] Nachdem also in zur Längserstreckung der
Schiene 18 querverlaufender Richtung kein Kontakt
mehr zwischen der Rippenplatte 32 und den Befesti-
gungselementen (in diesem Fall Bundschwellenschrau-
ben 62) zur Befestigung der Rippenplatte 32 an der Be-
tonplatte 14 mehr erforderlich ist, können die Durch-
gangslöcher 56 in der Rippenplatte 32 als Langlöcher
ausgebildet sein, wie es in den Fign. 1 bis 3 gezeigt ist.
[0029] In Fig. 4 ist noch eine alternative Ausgestal-
tung einer Rippenplatte 32' dargestellt, bei der die
Durchgangslöcher 56 als zu dem Außenrand 34 und
den Innenrand 70 offene Randaussparungen ausgebil-
det sind. Hiermit ergibt sich ein noch größerer und wei-
terer Bereich der Seitenjustage der Rippenplatte 32'.
[0030] Anhand der Fign. 2 und 3 soll nachfolgend
noch auf das Zusammenwirken des Distanzelements
36 und der Rippenplatte 32 eingegangen werden. Wie
man anhand dieser Figuren erkennen kann, ist das Di-
stanzelement 36 als C-förmiges Profilteil ausgebildet,
das den Anlagerandabschnitt 34 der Rippenplatte 32 an
deren Ober- und Unterseite 37,51 übergreift. Von einem
Basisabschnitt 72 aus erstrecken sich zwei unterschied-
lich breite bzw. lange Schenkelabschnitte 74,76, von de-
nen der obere Schenkelabschnitt 74 länger ist als der
untere Schenkelabschnitt 76. Der obere Schenkelab-

schnitt 74 überragt dabei die Oberseite 37 der Rippen-
platte 32, während der untere Schenkelabschnitt 76 un-
terhalb der Unterseite 51 der Rippenplatte 32 angeord-
net ist. Der Abstand der beiden parallelen Schenkelab-
schnitte 74,76 ist geringfügig größer als die Dicke der
Rippenplatte 32 an deren Anlagerandabschnitt 34, so
dass das Distanzelement 36 die Rippenplatte 32 mit
Spiel umgreift.
[0031] Wie anhand der Draufsicht gemäß Fig. 2 zu er-
kennen ist, weist der obere Schenkelabschnitt 74 an sei-
nem freien Ende 78 eine als Kreisbogenabschnitt aus-
gebildete runde Randausnehmung 80 auf, in die der von
dem Hülsenabschnitt 82 der Kragenbuchse 64 abste-
hende Flanschabschnitt 84 hineinragt. Zwischen dem
Rand 86 und dem Flanschabschnitt 84 der Kragenbuch-
se 64 besteht ein wählbares Spiel. Dadurch, dass der
Flanschabschnitt 84, mit dem die Kragenbuchse 64 im
Bereich des Randes des Durchgangsloches 56 auf der
Oberseite 37 der Rippenplatte 32 aufliegt, in die Rand-
ausnehmung 80 des Distanzelements 36 eingetaucht
ist, sind der Längsverschiebbarkeit des Distanzele-
ments 36 im eingebauten Zustand Grenzen gesetzt.
Durch diese bei Anlage des Flanschabschnitts 84 an
dem Rand 86 der Aussparung 80 gegebene Form-
schlussverbindung wird also das Distanzelement 36 in
seiner Einbauposition fixiert. Ferner ist das Distanzele-
ment 36 zwischen der Anlagefläche 30 des Untergrun-
des 14 und der Rippenplatte 32 eingeklemmt gehalten.
Dabei sind die Reibungskoeffizienten der Materialien
der Rippenplatte 32, des Distanzelements 36 und des
Untergrundes 14 derart gewählt, dass die Reibungskraft
zwischen der Rippenplatte 32 und dem Distanzelement
36 geringer ist als die Reibungskraft zwischen dem Di-
stanzelement 36 und dem Untergrund 14 bzw. dessen
überhöhten Rand 28. Wenn sich demzufolge auf Grund
von auf die Rippenplatte 32 einwirkenden Belastungen
beim Überführen der Schienenbefestigung 16 die Rip-
penplatte 32 innerhalb der Schenkelabschnitt 74,76 des
Distanzelements 36 auf- und abbewegt, gleitet der An-
lagerandabschnitt 34 der Rippenplatte 32 an dem Ba-
sisabschnitt 72 des Distanzelements 36. Wegen der Ab-
stimmung der Reibungskräfte führt diese Gleitbewe-
gung nicht zu einer Auf- oder Abbewegung des Distan-
zelements 36. Das Distanzelement 36 bewegt sich viel-
mehr erst dann, wenn der Anlagerandabschnitt 34 der
Rippenplatte 32 in Kontakt mit einem der beiden Schen-
kelabschnitte 74,76 des Distanzelements 36 gelangt, so
dass dieses dann mitgenommen wird. Auf Grund der
Reibungskraftabstimmung und des Ineinandergreifens
der Kragenbuchse 64 mit dem Distanzelement 36 ver-
bleibt dieses also im montierten Zustand in der jeweils
gewünschten Einbaulage, ist also bezüglich sämtlicher
möglicher Bewegungsrichtung in gewissen Grenzen fi-
xiert.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Befestigung einer Schiene auf ei-
nem zumindest an einer Seite der zu befestigenden
Schienen eine aufragende Anlagefläche aufwei-
senden Untergrund, mit

- einer Rippenplatte (32;32'), die auf ihrer Ober-
seite (37) zwei zueinander parallele Rippen
(38) zur Bildung eines Aufnahmeraums (40) für
einen Schienenfuß (42) aufweist und die mit ei-
nem der Anlagefläche (30) zugewandten Anla-
gerandabschnitt (34) versehen ist,

- mindestens einer Zwischenplatte (52,54) zur
Anordnung zwischen der Unterseite (51) der
Rippenplatte (32;32') und dem Untergrund
(14),

- einem Distanzelement (36) zum Umgreifen der
Rippenplatte (32;32') längs deren Anlagerand-
abschnitts (34), wobei das Distanzelement (36)
im wesentlichen C-förmig ausgebildet ist und
einen Basisabschnitt (72) zur Anordnung in
dem Zwischenraum zwischen dem Anlage-
randabschnitt (34) der Rippenplatte (32;32')
und der Anlagefläche (30) des Untergrundes
(14) und zwei zur gleichen Seite vom Basisab-
schnitt (72) abstehende Schenkelabschnitte
(74,76) aufweist, von denen der obere Schen-
kelabschnitt (74) über die Oberseite (37) der
Rippenplatte (32;32') ragt und der untere
Schenkelabschnitt (76) unterhalb der Untersei-
te (51) der Rippenplatte (32;32') angeordnet ist,
und

- mindestens einem mit dem Untergrund (14)
verbindbaren Niederhalteelement (62) zum
Verhindern eines Abhebens der Rippenplatte
(32;32') und der mindestens einen Zwischen-
platte (52,54) von dem Untergrund (14),

dadurch gekennzeichnet,

- dass das Distanzelement (36) durch eine
Formschlussverbindung mit der Rippenplatte
(32;32') und/oder dem Niederhalteelement
und/oder Teilen davon zur Verhinderung eine
ungewollten Bewegung des Distanzelements
(36) in dessen Längserstreckung gesichert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

- dass das mindestens eine Niederhalteelement
(62) zur Erstreckung durch eine Durchgangs-
öffnung (56) in der Rippenplatte (32;32') im Be-
reich zwischen deren Anlagerandabschnitt (34)
und der diesem zugewandten Rippe (38) sowie
durch eine Durchgangsöffnung (58,60) in jeder
Zwischenplatte (52,54) bis in den Untergrund

(14) vorgesehen ist,
- dass in die Durchgangsöffnung (56) der Rip-

penplatte (32;32') eine das Niederhalteelement
(62) umgebende Kragenbuchse (64) einsetz-
bar ist, die einen Hülsenabschnitt (82) und ei-
nen radial auswärts abstehenden Flanschab-
schnitt (84) aufweist, der um die Durchgangs-
öffnung (56) der Rippenplatte (32;32') herum
auf der Oberseite (37) der Rippenplatte (32;32')
aufliegt, und

- dass der dem Basisabschnitt (72) abgewandte
freie Rand (78) des oberen Schenkelabschnitts
(74) des Distanzelements (36) eine Randaus-
sparung (80) aufweist, in die zur Bildung der
Formschlussverbindung der Flanschabschnitt
(84) der Kragenbuchse (64) eintaucht.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Randaussparung (80) einen als
Kreisbogenabschnitt ausgebildeten Rand (86) auf-
weist, der einen Krümmungsradius aufweist, wel-
cher gleich oder geringfügig größer als der Radius
des Flanschabschnitts (84) der Kragenbuchse (64)
ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Niederhalte-
elemente (62) vorgesehen sind und dass der freie
Rand (78) des oberen Schenkelabschnitts (74) des
Distanzelements (36) für jede oder lediglich für eine
der den Niederhalteelementen (62) zugeordneten
Kragenbuchsen (64) eine Randausnehmung (80)
aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Schenkel-
abschnitt (74) weiter über die Oberseite (37) der
Rippenplatte (32;32') ragt als der untere Schenkel-
abschnitt (76) über die Unterseite (51) der Rippen-
platte (32;32').

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Distanzelement
(36) aus einem Kunststoffmaterial besteht.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einem Untergrund
(16) mit beidseitig der Schiene angeordneten Anla-
geflächen (30) zwischen diesen und den diesen zu-
gewandten Außenrandabschnitten (34,70), jeweils
ein Distanzelement (36) angeordnet und durch die
Formschlussverbindung gesichert ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rippenplatte (32;
32'), die mindestens eine Zwischenplatte (52) und
der Untergrund (14) aus solchen Materialien beste-
hen und/oder derartige Ausgestaltungen ihrer ein-
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ander berührenden Oberflächen aufweisen, dass
auf die Schiene (18) in Richtung ihrer dem Spur-
kranz (22) eines lediglich einen einzigen Spurkranz
(22) aufweisenden Rades (20) zugewandten Innen-
seite wirkende Kräfte durch Reibschluss zwischen
der Rippenplatte (32;32') und der mindestens einen
Zwischenplatte (52) sowie zwischen dieser und
dem Untergrund (14) aufnehmbar sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Materialien für die Rippenplatte
(32;32'), die mindestens eine Zwischenplatte (52)
und den Untergrund (14) derart gewählt sind, dass
die Reibungskoeffizienten der jeweiligen Material-
paarungen größer, insbesondere um mindestens
etwa den Faktor 2 größer als der Reibungskoeffizi-
ent der Materialien des Rades (20) und der Schiene
(18) sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei mehreren Zwischenplatten
(52,54) der Reibungskoeffizient zwischen den Ma-
terialien sich berührender Zwischenplatten (52,54)
größer ist als der Reibungskoeffizient der Materia-
lien des Rades (20) und der Schiene (18).

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zwischenplatte
(52) aus einem elastischen Material zur Dämpfung
von auf die Rippenplatte (32;32') einwirkenden
Schwingungen vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Zwi-
schenplatten (52,54) vorgesehen sind, von denen
mindestens eine der Dämpfung von auf die Rippen-
platte (32;32') einwirkenden Schwingungen dient
und von denen mindestens eine andere dem Hö-
henausgleich zwischen der Rippenplatte (32;32')
und dem Untergrund (14) dient.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Durchgangsloch
(56) in der Rippenplatte (32;32') als Langloch mit
einer quer zur Erstreckung der Rippen (38) verlau-
fenden Längsachse ausgebildet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Langloch (56) als zum Anlage-
randabschnitt (34,70) der Rippenplatte (32') hin of-
fene Randaussparung ausgebildet ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beidseitig der beiden Rippen
(38) jeweils ein Langloch (56) für ein Niederhalte-
element (62) ausgebildet ist.

13 14



EP 1 111 130 A1

9



EP 1 111 130 A1

10



EP 1 111 130 A1

11



EP 1 111 130 A1

12



EP 1 111 130 A1

13



EP 1 111 130 A1

14


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

